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Inhalt: 
 
Feststellung der Durchschnittssätze der jeweils gültigen Vergütungsregelung gemäß            
§ 16 Abs. 2 Satz 3 Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) 
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      € 

      

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die von der Verwaltung ermittelten Durchschnittssätze für 
den Zeitraum vom 01.04.2012 bis 31.12.2013 nach S6/Entwicklungsstufe 5 TVSuE in Höhe 
von 43.305,28 EUR/Jahr (10.826,32 EUR/Quartal) und voraussichtlich ab dem Zeitraum 
01.01.2014 nach S6/Entwicklungsstufe 4 TVSuE gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 KitaG als Be-
messungsgröße zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung zur Kenntnis. 
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Begründung: 
 
Nach dem Dritten Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes des Landes 
Brandenburg (KitaG) vom 17.12.2003 hat sich der Landkreis Uckermark als örtlicher Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Kinder-
tagesstätten gemäß § 16 Abs. 2 KitaG zu beteiligen. 
 
Der Landkreis Uckermark gewährt den Trägern einen Zuschuss zu den Kosten des not-
wendigen pädagogischen Personals der Einrichtungen, das zur Erfüllung der Aufgaben 
nach § KitaG erforderlich ist. Der Zuschuss beträgt 86,3 % dieser Kosten für jedes betreu-
te Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes 
betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser 
Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter. Bemessungsgröße für die Berechnung 
des Zuschusses sind die Durchschnittssätze der jeweils gültigen Vergütungsregelung. 
 
Entsprechend § 3 Abs. 3 Kindertagesstätten – Betriebskosten- und Nachweisverordnung 
(KitaBKNV) werden die Durchschnittssätze der jeweils gültigen Vergütungsregelung ge-
mäß § 16 Abs. 2 Satz 3 KitaG vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Be-
fassung im Jugendhilfeausschuss festgestellt. 
 
Im Rahmen der Kita-Finanzierung werden nicht die tatsächlich anfallenden Personalkos-
ten bezuschusst, sondern das KitaG gibt als Bemessungsgröße Durchschnittssätze der 
jeweils gültigen Vergütungsregelungen vor. Der Landkreis Uckermark wendet diese pau-
schale Finanzierungsform seit der Übernahme dieser Aufgabe im Jahre 2004 selbst an.  
 
Unter Beachtung von jeweils gültiger Rechtsprechung hatte der Landkreis Uckermark im 
Jahre 2004 ebenfalls eine „Mustererzieherin“ auf der Grundlage des Bundesangestellten-
tarifvertrages Ost (BAT-O) gebildet und diese im Jahr 2005 in den neuen Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) übergeleitet. Seit 2010 findet für Erzieherinnen der Tarif-
vertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVSuE) Anwendung. Die Bemessungsgrö-
ße wurde auf Grund von gesetzlichen Änderungen (Sozialversicherungsbeiträge) oder 
neuen Tarifabschlüssen (BAT-O, TVöD, TVSuE) regelmäßig durch den Landkreis Ucker-
mark fortgeschrieben. 
 
Zwischenzeitlich wurde im Rahmen einer Abfrage zum Stichtag 31.12.2010 festgestellt, 
dass sich die durchschnittliche Vergütung der Erzieherinnen bei den Kommunalen Trä-
gern nach unten verändert hat (siehe Anlage 1). 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren von den 325 gemeldeten Erzieherinnen 57,5 % in die Entgelt-
gruppe S 6, Entwicklungsstufe 6 TVSuE eingestuft. Weitere 38,2 % befanden sich in der 
Entgeltgruppe S 6, Entwicklungsstufe 1 bis 5 TVSuE. 4,3 % der Beschäftigten waren in 
den Entgeltgruppen S 4 und S 5 TVSuE eingeordnet. Daher war eine Anpassung der Er-
mittlung der Durchschnittssätze an die tatsächlichen Gegebenheiten angezeigt. 
 
Die Verwaltung hat eine Betrachtung der Durchschnittssätze im Land Brandenburg 
durchgeführt und stellte hierbei fest, dass im Vergleich mit anderen Landkreisen im Land 
Brandenburg der Landkreis Uckermark mit seinen Durchschnittssätzen einen vorderen 
Platz belegt. Ebenfalls wurde festgestellt, dass die Verfahrensweise zur Finanzierung der 
Kindertagesbetreuung nach § 16 Abs. 2 KitaG recht unterschiedlich gestaltet wird (siehe 
Anlagen 2 und 3). 
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Auf Grund der gesetzlichen Vorgabe der Pauschalierung ist die Feststellung von Durch-
schnittssätzen gleichwohl mit der Schwierigkeit verbunden, die differenzierten Belange 
der einzelnen Kita-Träger angemessen zu berücksichtigen. Daher werden landesweit je-
weils an den regional unterschiedlichen Bedingungen angepasste Durchschnittssätze an-
gewendet. Auf Grund der pauschalierten Förderung besteht eine hohe Differenziertheit 
bei den Durchschnittssätzen in Brandenburg, diese bieten daher auch wenig Vergleich-
barkeit. 
 
Maßgebend für die Ermittlung der Durchschnittssätze im Landkreis Uckermark ist der Ta-
rifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst und die durchschnittliche Eingruppierung 
von Erzieherinnen nach diesen. Dies entspricht einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 
6/Entwicklungsstufe 4 TVSuE. 
 
Unter Beachtung der Trägervielfalt im Landkreis Uckermark und der Tatsache, dass ein-
zelne Träger über dem Durchschnitt liegend ältere Erzieherinnen beschäftigen und dass 
diese kurzfristig einer überdurchschnittlichen finanziellen Belastung ausgesetzt werden, 
wird eine Absenkung der vg. Eingruppierung in zwei Stufen vorgeschlagen. 
 
Für den Zeitraum 01.04.2012 bis 31.12.2013 erfolgt die Ermittlung der Durchschnittssätze 
gemäß § 16 Abs. 2 KitaG auf der Grundlage des Tarifvertrags Sozial- und Erziehungs-
dienst Entgeltgruppe S 6/Entwicklungsstufe 5. Voraussichtlich ab dem Zeitraum 
01.01.2014 erfolgt die Ermittlung der Durchschnittssätze nach Entgeltgruppe S 6 
/Entwicklungsstufe 4 TVSuE. 
 
 

 

Gegenstand 
 

 

Betrag in EUR 
 

Bemerkungen 

monatliches Bruttoentgelt 
01.01. – 31.12.2012 
 

2.767,65 
X 12 = 

33.211,80 

S 6 Stufe 5 

Arbeitgeberanteil 19,925 % 
davon 
                  RentenV               9,800 % 
                  ArbeitslosenV       1,500 % 
                  PflegeV                 0,975 % 
                  KrankenV              7,300 % 
                  Umlage 2    rd.      0,350 %  

 
6.617,45 

 

Zwischensumme  
 

39.829,25  

Sonderzahlung (67,5 %) 
 

1.868,16  

Arbeitgeberanteil 19,575 % 
 

365,69  

Jahresbrutto AN 
 

35.079,96  

Jahres-AG-Anteil 
 

42.063,10  

Berufsgenossenschaft 4,2 % 
(Gefahrenklasse 2,10 %, Beitragsfuß 2,10 %) 

154,70 besondere Berechnungs-
formel 

Zusatzversorgungskasse (ZVK) 3,1 % 
 

1.087,48  

Jahrespersonalkosten 
 

43.305,28 10.826,32 EUR/Quartal 
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Auf Vorschlag des Jugendhilfeausschussvorsitzenden und im Ergebnis der Diskussion im 
Jugendhilfeausschuss vom 17.01.2012 wurde den Kita-Trägern schriftlich mitgeteilt, dass 
für das I. Quartal 2012 weiter die Bemessungsgröße aus dem Jahr 2011 gilt und die neu-
erliche Befassung im Jugendhilfeausschuss am 20.03.2012 sowie die Feststellung der 
Durchschnittsbemessungsgröße durch den Landrat zum 01.04.2012 erfolgen wird (siehe 
Anlage 4). 
 
In der vorliegenden Form einer stufenweisen Anpassung der Durchschnittssätze werden 
damit verbundene eventuelle unterschiedliche Personalkosten für einzelne Träger aner-
kannt und angemessen berücksichtigt sowie der Trägervielfalt im Landkreis Uckermark 
Rechnung getragen. 
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